
 
A n t r a g : 

 
1. Der Abtrennung eines Teilbereiches aus dem 

Bebauungsplangebiet Nr. 146 “Nördlich Se-
danstraße” wird zugestimmt. Der abzutren-
nende Plan für das Gebiet des Grundstücks 
Rendsburger Straße 81 einschließlich Hinter-
landflächen (Flurstück 36 der Gemarkung 
Neumünster - 6495 4745, Flur 30, sowie Flur-
stücke 10 und 11 der Gemarkung Neumüns-
ter - 6395 4735, Flur 40) soll unter der Be-
zeichnung Bebauungsplan Nr. 146 B “Rends-
burger Straße / Sedanstraße” aufgestellt wer-
den. Er dient der Schaffung planungsrecht-
licher Voraussetzungen für die Errichtung 
eines Nahversorgungszentrums im Eckbe-
reich Rendsburger Straße / Sedanstraße so-
wie eines Bürogebäudes auf den Hinter-
landflächen. 

 
2. Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch ist eine 

Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt, beschrieben und be-
wertet werden. Die Umweltprüfung soll sich 
vor allem auf die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung auf die Belange des 
Boden-, Wasser- und Immissionsschutzes 
sowie der Stadtgestaltung beziehen. 

 
3. Die in ihren Aufgabenbereichen berührten 

Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sind über die Planung zu unterrichten und 
zur Äußerung auch in Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung aufzufordern. 

 
4. Es ist eine erneute Bürgerbeteiligung nach 

den Richtlinien der Stadt Neumünster 
durchzuführen. 

 
 


